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Informationsbrief 2025 

der zuständigen Stelle für die Berufsbildung in den Ausbildungsberufen  

Geomatiker/-in und Vermessungstechniker/-in – Fachrichtung Vermessung  

des Landes Sachsen-Anhalt 

 

Hinweise zum Führen der Ausbildungsnachweise 

Während der gesamten Ausbildungszeit ist das Führen der Ausbildungsnachweise eine Pflicht für 

Auszubildende (vgl. § 13 Satz 2 Nr. 7 BBiG). Ausbildungsnachweise sind zwingender Bestandteil der 

Anmeldung zur Abschlussprüfung und müssen sorgfältig, aussagekräftig und vollständig geführt 

werden.  

Insbesondere sind die Einzel- und Wochenstunden korrekt nachzuweisen. 

Es ist nach Arbeitstag, Berufsschultag, Urlaubstag, Krankentag, Feiertag und Gleittag zu unterscheiden. 

 

   einzutragende Stundenanzahl 

Arbeitstag tatsächlich abgeleistete Zeit 

Berufsschultag tatsächlich abgeleistete Zeit 

Krankentag persönliche Soll-Arbeitszeit 

Urlaubstag persönliche Soll-Arbeitszeit 

Feiertag Null (0) Stunden 

Gleittag (Abbau von Überstunden) Null (0) Stunden 

 

Mindestvergütung 

Durch das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt wird die Mindestvergütung 

für Berufsausbildungen nach dem Berufsbildungsgesetz für das Jahr 2026 mitgeteilt. 

Diese beläuft sich   

− im ersten Jahr der Berufsausbildung auf   724 €, 

− im zweiten Jahr der Berufsausbildung auf   854 €, 

− im dritten Jahr der Berufsausbildung auf   977 €, 

− und im vierten Jahr der Berufsausbildung auf 1014 €. 

 

Prüfungstermine 2026 

Entsprechend § 7 der Prüfungsordnung für die Zwischen- und Abschlussprüfung sowie die 

Umschulungsprüfung in den Ausbildungsberufen in der Geoinformationstechnologie im Land Sachsen-

Anhalt (PO-Geo) wurden die Prüfungstermine für das Jahr 2026 festgelegt. 

  



                                                                                                

Sommerprüfung 2026: 

• Anmeldung zur Prüfung 09.01.2026 

• Antrag auf Genehmigung BA 09.01.2026 

• Genehmigung BA 06.02.2026 

• Abgabe überarbeiteter BA 27.02.2026 

• Genehmigung überarbeiteter BA 20.03.2026 

• Ende Bearbeitungszeitraum BA1 08.05.2026 

• Schriftliche Arbeiten 01.06.2026 

• Prüfungsbereich Geodatenpräsentation 02.06.2026 

• Auftragsbezogene Fachgespräche 03.06.2026 

• Auftragsbezogene Fachgespräche 04.06.2026 

• Auftragsbezogene Fachgespräche 05.06.2026 

• evtl. mündliche Ergänzungsprüfung 14.07.2026 

• Feierliche Zeugnisübergabe  31.07.2026 

 

Zulassung in besonderen Fällen 

Erfolgt eine Anmeldung nach § 45 Berufsbildungsgesetz "Zulassung in besonderen Fällen", ist sowohl 

die Anmeldung zur Teilnahme an der Abschlussprüfung Winter 2026/2027 als auch der Antrag auf 

Zulassung in besonderen Fällen bis zum 12.06.2026 einzureichen. 

 

Winterprüfung 2026/2027: 

• Anmeldung Abschlussprüfung (WP) für Wiederholer 14.08.2026 

• Antrag auf Genehmigung BA 14.08.2026 

• Genehmigung BA 28.08.2026 

• Abgabe überarbeiteter BA 14.09.2026 

• Genehmigung überarbeiteter BA 25.09.2026 

• Ende Bearbeitungszeitraum BA1 06.11.2026 

• Schriftliche Arbeiten 30.11.2026 

• Prüfungsbereich Geodatenpräsentation  01.12.2025 

• Auftragsbezogene Fachgespräche 01.12.2026 

• Auftragsbezogene Fachgespräche 02.12.2026 

• evtl. mündliche Ergänzungsprüfung 12.01.2027 

• Zeugnisübergabe 14.01.2027 

 

Zwischenprüfung 2026: 

• Anmeldung zur Zwischenprüfung 2026 07.08.2026 

• Zwischenprüfung 07.09.2026 

 

1 Der Betriebliche Auftrag muss an diesem Tag vollständig bearbeitet sein.                                                                                                                           



                                                                                                

Bei den o. g. Terminen handelt es sich jeweils um eine Ausschlussfrist, deren Überschreitung 

gegebenenfalls zu einer Ablehnung der Prüfungszulassung führen kann. Es ist daher sicherzustellen, 

dass die Prüfungsanmeldung der Auszubildenden unter Verwendung des aktuellen Anmeldevordruckes 

fristgerecht und vollständig im Original erfolgt.  

 

Werden Jugendliche unter 18 Jahren zur Zwischenprüfung angemeldet, ist die Bescheinigung über die 

erste Nachuntersuchung (§ 33 Jugendarbeitsschutzgesetz) zwingender Bestandteil der Anmeldung. 

 

Eckdaten zur Abschlussprüfung Sommer 2025 

Zum Prüfungstermin Sommer 2025 wurden 14 Geomatiker und 11 Vermessungstechniker – 

Fachrichtung Vermessung – geprüft und haben folgende Ergebnisse erzielt: 

 

 Note 

1 2 3 4 5 6 

Geomatiker/-in - 3 7 3 1 - 

Vermessungstechniker/-in - 1 7 1 2 - 

 

Eckdaten zur Zwischenprüfung 2025 

Im Zwischenprüfungstermin September 2025 haben 32 Auszubildende folgende Ergebnisse erzielt: 

 

Note 

1 2 3 4 5 6 

- 2 5 9 15 1 

 

 

Ausbildung in Sachsen-Anhalt 

In diesem Jahr haben 12 Geomatiker/innen und 19 Vermessungstechniker/innen ihre Ausbildung 

begonnen.  

 

 

 


